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Information des behördlichen Datenschutzbeauftragten im Schulamtsbezirk Lörrach zum Datenschutz an Schulen 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
Das Verarbeitungsverzeichnis (früher Verfahrensverzeichnis) ist ein schriftliches oder elektro-
nisches Verzeichnis über alle Tätigkeiten in der Schule, bei denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. 

Das Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO 

Jede Verarbeitung, die ganz oder teilweise automatisiert erfolgt oder in Dateisystemen speichert, ist 
in das Verarbeitungsverzeichnis aufzunehmen. Nicht nur elektronisch geführte Daten, auch papierge-
bundene Akten, sofern diese nach bestimmten Kriterien geordnet werden. Die Verarbeitung reicht von 
der Verwaltung von Schülerinnen und Schülern und der Beschäftigten, statistischen Daten, Planung 
und Durchführung des Unterrichts, Lern- und Kollaborationsplattformen, Leistungsdatenverwaltung 
und Zeugniserstellung, über die Öffentlichkeitsarbeit der Schule, der Kommunikation mit Schülern, 
Eltern und Lehrkräften und externen Stellen, bis hin zur Schulbücherei oder der Zugangssicherung 
zum Gebäude, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die Schulleitung, die über „Zweck und die Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten“1 
entscheidet, ist auch für das Verarbeitungsverzeichnis verantwortlich. Mit der Erstellung des VV erfüllt 
die Schule jedoch nicht nur die formale Anforderung der Dokumentation, sondern schafft für die schu-
lischen Abläufe Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Welche Daten sind für 
die Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich? Wer muss auf diese Daten zugreifen können? Welche 
technischen und organisatorischen Maßnahmen gelten zur Sicherung der Vertraulichkeit und der In-
tegrität der Daten?  

Im Vordergrund stehen nicht einzelne Programme, sondern der Verarbeitungszweck. 

Im Verarbeitungsverzeichnis ist zu dokumentieren, welche personenbezogenen Daten mithilfe wel-
cher automatisierter Verfahren auf welche Weise verarbeitet werden und welche Datenschutzmaß-
nahmen zum Schutz der Daten getroffen wurden. So müssen die Einträge bestimmte Informationen2 
beinhalten wie Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten, Be-
zeichnung der Verarbeitungstätigkeit, Zwecke der Verarbeitung, Kategorien betroffener Personen, 
personenbezogenen Daten und Empfängern, Transfer in Drittländer und Garantien, Löschfristen und 
die Technische und organisatorische Maßnahmen der Schule und/oder Dritten, die im Auftrag der 
Schule3 Daten verarbeiten. 

Auf Anfrage des Landesbeauftragen für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Würt-
temberg müssen Sie Ihr Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten vorweisen können. 

                                            
1 Art. 4 Nr. 7 DSGVO 
2 Art. 30 Abs. 1 DSGVO 
3 siehe dazu „DSGVO-Schütze - Auftragsdatenverarbeitung“ 
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